
Aufklärung zur osteopathischen  

Behandlung und Kosmetik 

 

1.) Honorar: 

Das Honorar richtet sich nach der aktuellen Preisliste und nach dem 

Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker und ist direkt an der Anmeldung  

zu entrichten. 

Der Patient wird darauf hingewiesen, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen die 

Behandlungskosten des Heilpraktikers nur teilweise übernehmen.  

Gesetzlich versicherte Patienten müssen den größten Teil  bzw. den ganzen Teil der 

Kosten selbst tragen. 

Privat versicherte Patienten können einen Erstattungsanspruch der 

Behandlungskosten gegenüber ihrem Versicherer haben und ihn in Anspruch nehmen. 

Die Behandlungstermine, die nicht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt werden, 

müssen wir in Rechnung stellen. 

2.) Osteopathische Behandlung: 

 Nach der ersten Behandlung kann oft eine Erstverschlimmerung der Symptome 

verursacht werden.  

 Durch die Schröpfmassage kann vorsätzlich ein Bluterguss und Muskelkater 

erzeugt werden. Trinken Sie anschließend mindestens 1,5 ltr. stilles Wasser und 

nehmen Sie abends Magnesium.  

 Nach der Behandlung 2 Tage keinen Sport, nichts Schweres heben, nichts über 

Kopf arbeiten. 

 Bei Unklarheiten immer telefonisch melden! 

3.) Kosmetik: 

 Nach der kosmetischen Behandlung können Hautrötungen und leichte Ödeme, 

leichtes Brennen (wie bei Sonnenbrand), Spannungsgefühl und Trockenheitsgefühl 

auftreten. 

4.) Sonstiges 

 

 

 

 

MBT, den________________     ______________________ 

         (Unterschrift Patient) 


